
 

SwissDRG

Spitalfinanzierung

DRG: Praxistest bestanden

Parlamentarischer Handlungsbedarf

Die Fallpauschalen als Kern der KVG-Revision Spitalfinanzierung sind eingeführt und 

 funktio nieren. Die Tarifpartner müssen nun die Tarifstruktur verbessern.

Die KVG-Revision Spitalfinanzierung bedarf einiger Korrekturen: Investitionsberechnung, 

 Preisbildung, Planung sowie Rolle und Methodik des Preisüberwachers sind anzupassen.

InderHerbstsessioninformierten
VersichererundSpitälerdieparlamen-
tarischeGruppeGesundheitüberdie
erstenErfahrungenmitderSpital-
finanzierungunddenFallpauschalen
(SwissDRG).GenerellesFazit:Esläuft
undesläufteigentlichganzgut.Die
SpitälerundKlinikenbehandelnwie
gehabtdiePatientinnenundPatien-
ten.DieRechnungsstellungunddie
Zahlunghabensicheingespielt.

Gute leistungen
DieBefürchtungenvor«blutigen
Entlassungen»warengross.

Diesesindnichteingetreten.Die
Spitexmeldetsogareinebessere
ZusammenarbeitmitdenSpitälern
undKliniken,abervermehrtAustrit-
tevordemWochenende.
FürdieDatenübermittlungbeiRech-
nungsstellungderSpitälerundKlini-
kenhabenParlamentundBundesrat
dieWeichengestellt(sieheArt.S.4).

notwendige Verbesserungen   
des Tarifs
DasneueFallpauschalen-Systemhat
abernochKinderkrankheiten.Es
weistVerzerrungenauf,dievorallem

zulastenjenerSpitälergehen,dieviele
komplexeundschwereFällehaben.
DieverantwortlicheSwissDRGAG
willdafürvermehrtSonderentgelte
einführen.DazumüssendieSpitäler
dieKostenbenennenkönnen.Weiter
bestehenUnterdeckungenbeiden
KinderspitälernundbeiderPalliativ-
pflege,alsoüberalldort,wodie
SpitälerundKlinikenLeistungenmit
erhöhtemAufwanderbringen,z.B.
BetreuungundEinbezugderEltern
oderderAngehörigenvonSterbenden.
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EinigeKorrekturenmüssendieTa-
rifpartnervornehmen,anderedas
Parlament.ZumTeilsinddieVerord-
nungenrevisionsbedürftig,zum
TeilsindgegensätzlicheAufträgeim
Gesetz.

Investitionen nach 
 Betriebsbuch haltung
UmKostenzuermittelnunddamit
Preisezubilden,nutzendieUnter-
nehmendieBetriebsbuchhaltung.
SiebeantwortetdieFrage:Was
braucheichfürdieZukunft?Inder
zuständigenVerordnung(Art.10a
Abs.3VKL)wirdaberaufdieFinanz-
buchhaltungabgestellt,diedie
Fragebeantwortet:WelcheAusgaben
hatteichinderVergangenheit?Die
SpitälersollenvondenTarifeinnah-
mendiezukünftigenInvestitionen
finanzierenkönnen.Dahilftesnichts
zuwissen,wievielichbrauchte,
sondernwasichkünftigbrauchen
werde.

Effizienz nicht bestrafen
GanzwichtigistdieAufhebung
derBestrafungvoneffizienten
Betrieben,diegemässaktuellerVer-
ordnungnurihretieferenKosten,
nichtaberdenhöherenDurchschnitt
desPreisvergleichs(Benchmark)
vergütetbekommen(Art.59c,Abs.1
Bst.cKVV).WennaberdieBetriebe
nichtvonharterarbeiteterEffizienz-
steigerungprofitieren,habensie
auchkeinInteressedaran.Dassdies
nichtimSinnedesParlamentswar,
zeigtderVorstossvonNationalrätin
Humbel(12.474Parlamentarische
Initiative).

Sachgerechte Planung
EinigeKantonegebenmitderSpital-
listenichtnurdieLeistungsgebiete
vor,sondernauchdieLeistungsmen-
gen.Auchhierwerdeneffiziente
underfolgreicheBetriebebestraft,
wennsiezuPatientenmagneten
werdenunddadurchihrePlanmenge

überschreiten.DasGesetzmusshier
Klärungschaffen.

Rolle des Preisüberwachers 
 überdenken
DerPreisüberwachernimmtzu
kantonalenFestsetzungen,aberauch
zuGenehmigungendesTarifsStel-
lung.Warumerbeipartnerschaftlich
verhandeltenTarifenaktivwird,ist
nichteinleuchtend.WennerStellung
nimmt,dannsollteerdieKVG-Re-
visionennachvollziehen.Soverlangter
immernochIntransparenzabzüge,
auchwenneinSpitaleinezertifizier-
teBuchhaltungführt.DieBerech-
nungenundAbzügedesPreisüber-
wacherssindnichtplausibel.Dass
diesauchvoneinigenParlaments-
mitgliedernnichtverstandenwird,
zeigendieInterpellationenvonNatio-
nalrätinKienerNellenundStände-
rätinMauryPasquier.
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